
MEHR 
FACHKRÄFTE

Um unseren Wohlstand zu sichern, brau-
chen wir in Deutschland mehr quali� zierte 
Fachkräfte. Wir fördern die Weiterbildung 
von Beschäftigten in einer sich wandelnden 
Arbeitswelt. Und wir scha� en ein modernes 
Einwanderungsrecht, um kluge Köpfe und 
helfende Hände aus aller Welt für uns zu ge-
winnen.

Mehr Fortschritt wagen.

Weiterbildung fördern, mehr 
Einwanderung von Fach- und 
Arbeitskräften ermöglichen



Die Fakten
 • Der Fach- und Arbeitskräftemangel zeigt sich bereits in vielen Bran-

chen. Bis 2035 müssen rund sieben Millionen Fach- und Arbeitskräfte 
ersetzt werden. Dafür brauchen wir beides: zum einen die Mobilisierung 
der inländischen Potenziale durch Aus- und Weiterbildung und zum an-
deren Fach- und Arbeitskräfte aus dem Ausland.

 • Mit der Ausbildungsgarantie führen wir einen Rechtsanspruch auf einen 
Ausbildungsplatz ein. Außerdem führen wir ein gefördertes Berufsorien-
tierungspraktikum und einen Mobilitätszuschuss ein.

 • Wir stärken die Weiterbildung Beschäftigter, indem wir bestehende 
Weiterbildungsmöglichkeiten vereinfachen und weiterentwickeln. Wir 
öffnen die Weiterbildungsförderung grundsätzlich für alle Betriebe. Mit 
dem neuen Qualifizierungsgeld unterstützen wir Beschäftigte, deren 
Arbeitsplatz vom Strukturwandel betroffen ist. Ihnen soll mit Weiterbil-
dung und Qualifizierung eine zukunftssichere Beschäftigung im selben 
Unternehmen ermöglicht werden.

 • Mit der Reform des Fachkräfteeinwanderungsrechts haben wir eines 
der modernsten Einwanderungsgesetze weltweit beschlossen. Damit 
eröffnen wir Menschen aus Nicht-EU-Ländern wesentlich mehr Mög-
lichkeiten, in Deutschland zu arbeiten. Die Erwerbseinwanderung be-
ruht künftig auf drei Säulen: Qualifikation, Erfahrung und Potenzial. Wer 
einen in Deutschland anerkannten Abschluss hat, kann jede qualifizier-
te Beschäftigung in nicht-reglementierten Berufen ausüben. Wer kei-
nen hier formal anerkannten Abschluss hat, kann dennoch bei uns eine 
Arbeit aufnehmen. Voraussetzung: Eine im Land des Erwerbs staatlich 
anerkannte mindestens zweijährige Berufsqualifikation oder ein dort 
staatlich anerkannter Hochschulabschluss oder ein Berufsabschluss, 
der von der Auslandshandelskammer erteilt wurde, plus zwei Jahre Be-
rufserfahrung, Mindestgehalt oder Tarifvertrag. Die Einführung einer 
Chancenkarte schafft mehr Möglichkeiten, auch ohne Arbeitsvertrag 
zur Arbeitsplatzsuche nach Deutschland zu kommen, wenn bestimmte 
Fähigkeiten vorhanden sind.
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